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1. Rechtsw und Verwaltungsw 
vorschriften

1. 
Aufgrund von § ·1 3 Abs. 2 des Gesetzes über 
die Hochschulen des Landes Brandenburg 
(Brandenburgisches Hochschulgesetz 
BbgHG) vom 6. Juli 2004 (GVBI. 1, S. 394ff.) in 
der Fassung vom 23. November 2005 (GVBl.I, 
S. 254), zuletzt geändert durch Art. 1 des
Zweiten Gesetzes zur Änderung des Branden
burgischen Hochschulgesetzes vom ·11. Mai
2007 (GVBl.I/07, [07), S. 94), hat der Fakultäts
rat der Kulturwissenschaftlichen Fakultät der
Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)
mit Zustimmung des Senates folgende Prü
fungsordnung für den Studiengang „Bachelor
of Arts (Kulturwissenschaften)" erlassen:
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§ i
Gegenstand und Ziele des Studiengangs 

Das Studium der l<ulturwissenschaften vermit
telt den Studierenden fundierte Kenntnisse in 
den interdisziplinären Grundlagen der Kultur
wissenschaften, in zwei der Disziplinen der 
Kulturwissenschaften (Kulturgeschichte, Ver
gleichende Sozialwissenschaften, Literaturwis
senschaft und Linguisitik), den Wirtschafts
oder Rechtswissenschaften, zwei modernen 
Fremdsprachen und ermöglicht über Erfahrun
gen auf kulturwissenschaftlich relevanten Pra
xisfeldern. Das Studium verpflichtet zu einem 
dreimonatigen Studien- oder Praktikumsau
fenthalt im Ausland. 

§2
Akademischer Grad 

Mit der bestandenen Abschlussprüfung wird 
der akademische Grad "Bachelor of Arts" 
(B.A.) erworben. Dieser Abschluss gilt als ers
ter berufsqualifizierender Hochschulabschluss. 

§3
Zülässürigsbedihgühgeri' 

(1) Zum Bachelorstudiengang Kulturwissen
schaften kann nur zugelassen werden, wer
das Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife,
einer einschlägigen fachgebundenen Hoch
schulreife oder ein durch Rechtsvorschrift oder
von der zuständigen staatlichen Stelle als
gleichwertig anerkanntes Zeugnis besitzt.

(2) Für Studierende, deren Muttersprache nicht
Deutsch ist, wird die aktive Beherrschung der
deutschen Sprache vorausgesetzt (DSH
Prüfung).

(2) Über die Einstufung von Studienortswe�hs
lern in ein höheres Fachsemester entscheidet
der Prüfungsausschuss. 

§4
Studienbeginn 

Das Studium beginnt jeweils zum Winter- und 
Sommersemester. 

§5
Studiendauer 

(1) Die Regelstudienzeit umfasst sechs Se
mester.

____________________________________
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Die Präsidentin hat mit Verfügung vom 22.02.2008 ihre 
Genehmigung erteilt. 
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§6
Studienumfang 

(1) Das Studium hat insgesamt einen Umfang
von ca. 5.400 Arbeitsstunden (i.e. 40 Stunden
pro Woche) und 180 ECTS-Punkten.

(2) 1 ECTS-Punkt entspricht einem Arbeitsum
fang von ca. 30 Stunden.

(3) Das Studium umfasst eine Präsenzzeit von
mind. 70 LVS (Lehrveranstaltungsstunden).
Die genaue Verteilung der Präsenz- und
Selbststudienzeiten sowie der ECTS-Punkte
kann dem Anhang dieser Prüfungsordnung
entnommen werden.

(4) Obligatorische Bestandteile des Studiums
sind darüber hinaus ein mindestens vierwöchi
ges berufsbezogenes Praktikum sowie ein
mindestens dreimonatiger Studien- oder Prak
tikumsaufenthalt im nichtdeutschsprachigen
Ausland (Näheres regeln § 13, Abs. 11 und §
15).

§7
Studienplanung 

Um das Studium optimal durchführen zu kön
nen, werden folgende Möglichkeiten angebo
ten: 

(1) Studienberatung: Eine Studienberatung
wird durchgängig angeboten. Spätestens im 2.
Semester wird der Besuch der Studienbera
tung erwartet, um die Entscheidung für die
angebotenen Disziplinen und für eines der
angebotenen Nebenfächer sowie für die Stu
dienverlaufsplanung zu prüfen. Ein etwaiger
Wechsel der Disziplin sollte ebenfalls nur nach
entsprechender Beratung erfolgen.

(2) Betreuung durch Mentoren: Jeder Studie
rende kann aus dem Kreis der hauptamtlich
lehrenden der Fakultät einen Mentor wählen,
der sich zur Betreuung bereit erklärt.

§8

Prüfungsausschuss 

(1) Für die Organisation der Prüfungen und die
durch diese Bachelor-Prüfungsordnung zuge
wiesenen Aufgaben wird ein Prüfungsaus
schuss gebildet, der aus drei der Fakultät an
gehörenden Hochschullehrern, einem Studie
rendenvertreter sowie einem wissenschaftli
chen Mitarbeiter besteht. Die Amtszeit der
Mitglieder beträgt zwei Jahre.

(2) Die Mitglieder des PrOfungsausschusses
sowie ihre Stellvertreter werden vom Fakultäts
rat bestellt. Der Prüfungsausschuss bestimmt
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aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und des
sen Stellvertreter. 

(3) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass
die Bestimmungen der Bachelor
PrC1fungsordnung eingehalten werden. Er be
richtet der Fakultät regelmäßig über die Ent
wicklung der Prüfungen und der Studienzeiten,
gibt Anregungen zur Reform der Bachelor
Prüfungsordnung und legt die Verteilung der
Noten offen. Er entscheidet über die Anrecl1-
nung von Studien- und Prüfungsleistungen
sowie über die Zulassung zu den PrOfungen.

(4) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses
haben das Recht, der Abnahme von Prüfun
gen beizuwohnen.

(5) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses
und deren Stellvertreter unterliegen der Amts
verschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentli
chen Dienst stehen, sind sie durch den Vorsit
zenden zur Verschwiegenheit zu verpflichten.

(6) Der Vorsitzende beruft die Sitzungen des
Prüfungsausschusses ein. Er ist befugt, anstel
le des Prüfungsausschusses unaufschiebbare
Entscheidungen allein zu treffen. Hiervon hat
er dem Prüfungsausschuss unverzüglich
Kenntnis zu geben. Darüber hinaus kann der
Prüfungsausschuss, soweit diese Bachelor
Prüfungsordnung nichts. anderes . bestimmt,
einem Mitglied die Erledigung einzelner seiner
Aufgaben widerruflich übertragen.

§9
Ausnahmeregelungen 

(1) Der Prüfungsausschuss kann auf der
Grundlage universitärer Kooperationsabkom
men Ausnahmen von dieser PrOfungsordnung
zulassen. Ausnahmeregelungen gelten auch
bei schwerwiegenden Erkrankungen und Be
hinderungen.

(2) Der Prüfungsausschuss gewährleistet,
dass durch die Inanspruchnahme der Schutz
fristen gern. § 3 Abs. 2 und § 6 Abs. 1 des
Mutterschutzgesetzes sowie der landesrechtli
chen Regelungen über den Erziehungsurlaub
keine Nachteile entstehen.

(3) Die Mitwirkung in der studentischen oder
akademischen Selbstverwaltung der Hoch
schule sowie die Betreuung von Familienmit
gliedern kann zu einer Verlängerung der in §
17 genannten Fristen führen.

§ 10
Prüfer und Beisitzer 

(1) Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses
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bestellt die Prüfer und die Beisitzer. Zum Prü
fer für die Bachelorprüfung kann bestellt wer
den, wer an der Europa-Universität eine Pro-

. fessur innehat oder zur selbständigen Lehre 
berechtigt ist. Als Prüfer können auch Profes
soren anderer Fakultäten gewählt werden, 
soweit sie Fachgebiete vei-treten, die Gegens
tand der Prüfung sind. In Zweifelsfällen ent
scheidet der Prüfungsausschuss. Zum Prüfer 
kann außerdem bestellt werden, wer in einem 
dem Fächerkanon der Kulturwissenschaftli
chen Fakultät entstammenden Fach mind. eine 
Diplom-, Magister-, Masterprüfung oder eine 
äquivalente Prüfung erfolgreich abgelegt hat. 
Mind. einer der zwei für ein Bachelorverfahren 
zu bestellenden Prüfer für die mündliche Prü
fung und mind. einer der zu bestellenden Gut
achter für die Bachelorarbeit muss in einem 
dem Fächerkanon der Kulturwissenschaftli
chen Fakultät entstammenden Fach promo
viert haben. Zum Beisitzer kann bestellt wer- · 
den, wer in einem dem Fächerkanon der Kul
turwissenschaftlichen Fakultät entstammenden 
Fach bereits mind. eine Diplom-, Magister-, 
Masterprüfung oder eine äquivalente Prüfung 
erfolgreich abgelegt hat. 

(2) Der Prüfungskandidat kann den Prüfer oder
eine Gruppe von Prüfern vorschlagen. Das
Einverständnis der Vorgeschlagenen muss
vorliegen.

(3) Für die Prüfer urid die Beisitzer gilt§ 5 Abs.
5 entsprechend.

(4) Jede Prüfung ist zu protokollieren, in der
Regel vom Beisitzer bzw. dem jeweils anderen
Prüfer.

(5) Die Bestellung zu Prüfern ist in geeigneter
Form bekanntzugeben. Ein während eines
Prüfungsverfahrens aus zwingenden Gründen
notwendig werdender Wechsel eines Prüfers
oder Beisitzers ist mit Zustimmung des Kandi
daten zulässig.

(6) Scheidet ein prüfungsberechtigtes Hoch
schulmitglied aus der Hochschule aus, bleibt
dessen Prüfungsberechtigung in der Regel bis
zu zwei Jahren erhalten.

§ 11

Anrechnung von Studienzeiten, 

Studienleistungen und 
Prüfungsleistungen 

(1) Studienzeiten in einem kulturwissenschaft
lichen Studiengang an anderen Hochschulen
mit Promotionsrecht im Geltungsbereich des
Hochschulrahmengesetzes und dabei erbrach
te Studienleistungen werden angerechnet.
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(2) Studienzeiten in anderen Studiengängen
sowie dabei erbrachte Studienleistungen wer
den angerechnet, soweit ein fachlich gleich
wertiges Studium nachgewiesen wird. Für die
Gleichwertigkeit von Studienzeiten und Stu
dienleistungen an ausländischen Hochschulen
sind die von der Kultusministerkonferenz und
der Hochschulrektorenkonferenz gebilligten·
Äquivalenzvereinbarungen maßgebend.

(3) Werden Studien- und Prüfungsleistungen
anerkannt, sind die Noten - soweit die Noten
systeme vergleichbar sind - zu übernehmen
und in die Berechnung der Gesamtnote einzu
beziehen.

(4) Zeiten, in denen das Studium aus zwin
genden Gründen (z.B. f<rankheit, Schwanger
schaft, f<inderbetreuung, Betreuung von Fami
lienmitgliedern sowie Gremienarbeit) unterbro
chen wurde, werden nicht als Studienzeiten
angerechnet.

§ 12

Module 

(1) Der Bachelor-Studiengang Kulturwissen
schaften setzt sich aus dreizehn Modulen zu
sammen.

(2) Modul 1 a bilden die Interdisziplinären
Grundlagen in den Kulturwissenschaften. Mo
dÜI 1 b bilden Vertiefüiigeii iri den Kulturwis
senschaften. Die Teilnahme an dem Modul 1 b
setzt die erfolgreiche Teilnahme am Modul 1 a
voraus.

(3) Modul 2a bilden Einführungen in eine Dis
ziplin der Kulturwissenschaften. Modul 2b bil
den Vertiefungen in derselben Disziplin der
Kulturwissenschaften. Die Teilnahme an dem
Modul 2b setzt die erfolgreiche Teilnahme am
Modul 2a voraus.

(4) Modul 3a bilden Einführungen in eine wei
tere Disziplin der Kulturwissenschaften. Modul
3b bilden Vertiefungen in derselben Disziplin
der Kulturwissenschaften. Die Teilnahme an
dem Modul 3b setzt die erfolgreiche Teilnahme
am Modul 3a voraus.

(5) Als Disziplin der Kulturwissenschaften ge
mäß § 12 Abs. 3 und 4 können gewählt wer
den:

- Vergleichende Sozialwissenschaften
- Kulturgeschichte
- Linguistik
- Literaturwissenschaft.

(6) Modul 4a bilden einführende Lehrveranstal
tungen der Nachbarfakultäten der Kulturwis-
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senschaften. Aus folgenden Nachbarfakultäten 
können Veranstaltungen gewählt werden: 

·1 .Jura
2. Wirtschaftswissenschaften

Modul 4b bilden vertiefende Lehrveranstaltun
gen der Nachbarfakultäten der f<ulturwissen
schaflen. Es muss dieselbe Nachbarfakultfü 
gewählt werden wie in Modul 4a. Die Teilnah
me an dem Modul 4b setzt die erfolgreiche 
Teilnahme am Modul 4a voraus. 

(7) Modul 5a ist die Grundausbildung in einer
modernen Fremdsprache. Modul 5b ist die
Allgemeinsprachliche Ausbildung in derselben
modernen Fremdsprache. Die Teilnahme an
eiern Modul 5b setzt die erfolgreiche Teilnahme
am Modul 5a voraus.

(8) Als Modul 6a ist die Grundausbildung in
einer weiteren modernen Fremdsprache. Mo
dul 6b ist die Allgemeinsprachliche Ausbildung
in dieser zweiten modernen Fremdsprache.
Die Teilnahme an dem Modul 6b setzt die er-
folgreiche Teilnahme am Modul 6a voraus.

(9) Modul 7 umfasst ein mind. vierwöchiges
Praktikum sowie weitere Wahlelemente aus
dem Bereich praxisrelevanter Fertigkeiten, die
auf die berufliche Praxis vorbereiten und der
Förderung der Schlüsselkorn petenzen dienen.

§ 13
Ziel, Art und Voraussetzungen der 

Abschlussprüfung 

(1) Durch die Abschlussprüfung soll der Kandi
dat nachweisen, dass er eine systematische
Orientierung in den Kulturwissenschaften so
wie die inhaltlichen und methodischen Grund
lagen der jeweiligen Disziplinen erworben hat.

(2) Mit der bestandenen Abschlussprüfung ist
das Studium abgeschlossen.

(3) Die Prüfung findet als mündliche Prüfung
statt.

(4) Die Abschlussprüfung setzt die Erbringung
studienbegleitender Leistungen voraus. Als
studienbegleitende Leistungen sind bis zur
Anmeldung zur Abschlussprüfung zu erbrin
gen:

(5) Als studienbegleitende Leistungen sind im
Modul 1 a (Kulturwissenschaften - Einführung)
bis zur Abschlussprüfung zu erbringen:

- Einführungstutorium Kulturwissenschaften
(2 ECTS-Punkte)

- 2 Einführungsveranstaltungen Kulturwis
senschaften (je 6 ECTS-Punkte).

Seile 5 

Als studienbegleitende Leistungen sind im 
Modul ·1 b (f<ulturwissenschaften - Vertiefung) 
bis zur Abschlussprüfung zu erbringen: 

. 2 Vertiefungsveranstaltungen Kulturwis-
senschaften (je 8 ECTS-Punkte). 

(6) Als studienbegleitende Leistungen sind im
Modul 2a: Erste Disziplin - Einführung bis zur
Abschlussprüfung zu erbringen:

- Einführungstutorium Disziplin (2 ECTS
Punkte)

-' 3 Einführungsveranstaltungen Disziplin (je 
6 ECTS-Punkte). 

Als studienbegleitende Leistungen sind im 
Modul 2b: Erste Disziplin - Vertiefung bis zur 
Abschlussprüfung zu erbringen: 

- 2 Vertiefungsveranstaltungen Disziplin (je
8 ECTS-Punkte).

(7) Als studienbegleitende Leistungen sind im
Modul 3a: Zweite Disziplin - Einführung bis zur
Abschlussprüfung zu erbringen:

- Einführungstutorium Disziplin (2 ECTS
Punkte)

- 2 Einführungsveranstaltungen Disziplin (je
6 ECTS-Punkte).

Als studienbegleitende Leistungen sind im 
Modul 3b: Zweite Disziplin - Vertiefung bis zur 
Abschlussprüfung zu erbringen: 

- 2 Vertlefungsveranstaltungen Disziplin (je
8 ECTS-Punkte).

(8) Als studienbegleitende Leistungen sind im
Modul 4a: Nachbarfakultäten der Kulturwis
senschaften - Einführung bis zur Abschluss
prüfung zu erbringen:

- 2 Einführungsveranstaltungen Wirt-
schaftswissenschaften oder Jura (je 6
ECTS-Punkte).

Als studienbegleitende Leistungen sind im 
Modul 4b: Nachbarfakultäten der Kulturwis
senschaften - Vertiefung bis zur Abschlussprü
fung zu erbringen: 

- 1 Vertiefungsveranstaltung Wirtschaftswis-
senschaften oder Jura (8 ECTS-Punkte)

(9) Als studienbegleitende Leistung ist im Mo
dul 5a: Grundausbildung in einer modernen
Fremdsprache bis zur Abschlussprüfung zu
erbringen:

- Unicert 1 (Abschluss Grundstufe 1 b) (8
ECTS-Punkte).

Als studienbegleitende Leistung ist im Modul 
5b: Allgemeinsprachliche Ausbildung in einer 
modernen Fremdsprache (derselben wie in 
Modul 5a) bis zur Abschlussprüfung zu erbrin
gen: 
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Unicert 11
3 

(Abschluss der Allgerneln
sprachlichen Ausbildung) (10 ECTS
Punkte). 

('I 0) Als stuclienbegleitende Leistung ist irn 
Modul 6a: Grundausbildung in einer zweiten 
modernen Fremdsprache bis zur Abschluss
prüfung zu erbringen: 

- Unicert 1 (Abschluss Grundstufe 'l b) (8
ECTS-Punkte).

Als studienbegleitende Leistung ist irn Modul 
6b: Allgemeinsprachliche Ausbildung in einer 
zweiten modernen Fremdsprache (derselben 
wie in Modul 6a) bis zur Abschlussprüfung zu 
erbringen: 

Unicert 113 (Abschluss der Allgemein
sprachlichen Ausbildung) (i O ECTS
Punkte) 

Die Anforderungen für die Sprachprüfungen 
regelt die Prüfungsordnung des Sprachenzent
rums. 

(11) Als studienbegleitende Leistungen sind irn 
Modul 7: Praxisrelevante Fertigkeiten bis zur
Abschlussprüfung insgesamt 15 ECTS-Punkte
zu erbringen.

Ein mind. einmonatiges Praktikum (5 ECTS
Punkte) ist obligatorisch. Die weiteren 10 
ECTS-Punkte werden über Wahlpflichtelemen
te erworben. 

Folgende Elemente können kombiniert wer
den: 

Praktika: 
- Ein einmonatiges Praktikum (5 ECTS Punk

te).Es sind auch mehrere einmonatige
Praktika möglich. 

- Ein zweimonatiges Praktikum (1 O ECTS
Punkte)

- Ein dreimonatiges Praktikum (15 ECTS
Punkte). In diesem Fall müssen keine wei
teren Wahlpflichtelemente gewählt werden.
Dieses Praktikum kann auch im Sinne von
§ 17 im nicht-deutsprachigen Ausland er
bracht werden.

Wahlpflichteiern ente: 
- 2 Exkursionslage (1 ECTS-Punkt)
- 2 Projekttage (1 ECTS-Punkt)
- Seminar aus dem Bereich! Kulturmanage-

ment (5 ECTS-Punkte)
- Projektseminar (5 ECTS)

3 
„ 

_______________________________

Studierende, deren Muttersprache nicht Deutsch lsf, 
l5onnen Deutsch als Fremdsprache wählen. 
Aquivalent zu Unicert II (bzw. Allgemeinsprachliche Prü
fung) in anderen Fremdsprachen muss In diesem Fall die 
DSH bzw. ein vergleichbarer Abschluss (siehe DSH
Prüfungsordnung des Sprachenzenlrums) vorgelegt wer
den. 
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§'14

Lehrformen und studienbegleitende 
Leistungsnachweise 

('I) An der Fakultät für f<ulturwissenschaften 
werden verschiedene Typen von Lehrveran
staltungen angeboten, die im Folgenden kurz 
vorgestellt we1·clen. 

(2) Einführungsveranstaltungen führen in die
Fragestellung, Methoden, Hilfsmittel, Arbeits
techniken und Themenbereiche des dis
ziplinären oder inter-/transdisziplinären Studi
ums ein. Sie werden für Studierende vor allem
in den ersten drei Semestern angeboten.

(3) Vertiefungsseminare sind Veranstaltungen,
die auf den Einführungsseminaren aufbauen.
Im Rahmen von Vertiefungsveranstaltungen
werden zentrale Themen der einzelnen Diszip
linen bzw. der Kultur-, Rechts- oder Wirt
schaftswissenschaften unter Anleitung selb
ständig erarbeitet und diskutiert.

(4) Einführungs- und Vertiefungsveranstaltun
gen finden in der Regel in Form von Semina
ren statt. Sie können auch als Vorlesungen,
Übungen, oder Kolloquien angeboten werden.

(5) Tutorien (T) sind in der Regel begleitende
Lehrveranstaltungen, die der Aufarbeitung und
Vertiefung des Stoffs, der Vermittlung von
Arbeitstechhikeii; Methoden . Und Fähigkeiten
des wissenschaftlichen Schreibens dienen.

(6) Exkursionen sollen den Studierenden den
Zugang zu den verschiedenen Formen euro
päischer Kultur ermöglichen, aber auch die
Probleme und Aufgaben hinsichtlich ihres spä
teren Berufsfeldes (z.B. durch den Besuch
europäischer Institutionen) verdeutlichen. Sie
werden in der Regel im Rahmen einer Lehr
veranstaltung durchgeführt.

(7) Projekttage werden von der Hochschule in
der Regel in Form von Workshops im Bereich
Schlüsselqualifikationen angeboten. Die An
rechnung von Projekt- und Workshopteilnah
men außerhalb der Hochschule im Bereich
praxisrelevanter Fertigkeiten/ Schlüsselqualifi
kationen können anerkannt werden.

(8) Praktika außerhalb der Hochschule dienen
dazu, praxisrelevante zusammenhänge ken
nen zu lernen und die Studierenden an die
Probleme und Aufgabenbereiche ihres späte
ren Berufsfeldes heranzuführen.

(9) Leistungsnachweise (Scheine) werden
nach der regelmäßigen und erfolgreichen Teil
nahme an Lehrveranstaltungen vergeben.
Voraussetzung des Scheinerwerbs sind die
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regelmäßige Anwesenheit sowie der Nachweis 
einer mindestens mit "aus1·eichend" zu bewer
tenden individuell erkennbaren Gesamtleistung 
in der jeweiligen Lehrveranstaltung. 

('10) Die Lehrveranstaltung gilt nicht als regel
mb1ßig besucht, wenn der Studierende mehr 
als 20% gefehlt hat. 

(11) Leistungsnachweise in den Modulen 1a,
1 b, 2a, 2b, 3a und 3b werden in der Regel
durch Essays oder schriftliche Hausarbeiten
erbracht. Der Umfang der Arbeiten beträgt im
Falle der Einführungsseminare in der Regel
10-15 Seiten, im Falle der Vertiefungsseminare
in der Regel eine Länge von 20 Seiten. Sollten
die Leistungsnachweise in diesen Modulen per
Klausur erworben werden, sollte die Klausur
eine Länge von 4 Stunden nicht überschreiten.

(12) Maximal fünf von den in den Modulen 1a,
1 b, 2a, 2b, 3a und 3b zu erbringenden Leis
tungsnachweisen dürfen in Form von Klausu
ren oder mündlichen Prüfungen absolviert
werden. Mindestens 3 der in den Modulen 1, 2
und 3 zu erbringenden Leistungsnachweise
müssen durch Hausarbeiten erbracht werden.

§15
Auslandsaufenthalt 

Ein mindestens dreimonatiger Aufenthalt im 
nichtdeutsprächigeri Ausland (Studillm oder 
Praktikum) ist obligatorisch. Er ermöglicht den 
Studierenden die Festigung und Vertiefung 
ihrer Fremdsprachenkenntnisse, das konkrete 
Kennenlernen eines von ihnen ausgewählten 
Kulturraumes und die praktische Studien- oder 
Arbeitserfahrung im Ausland. Studierende, 
deren Erstsprache nicht Deutsch ist, können 
ihren Auslandsaufenthalt in einem Land ihrer 
Erstsprache als auch im deutschsprachigen 
Ausland verbringen. 

Die Studierenden können zwischen zwei Mög
lichkeiten wählen: 

a. dreimonatiges Auslandspraktikum im Mo
dul 7 (15 ECTS-Punkte). Diese Form des
Auslandsaufenthaltes gilt gleichzeitig als
Praktikum im Sinne von § 13 Absatz 11 .

b. mind. dreimonatiges Auslandsstudium. In 
diesem Fall werden in der Regel 15 ECTS
Punkte aus dem Bereich der Module ·1-7 
im Ausland erbracht, mind. aber ein Leis
tungsnachweis mit mind. 6 ECTS-Punkten. 

§16
Bachelorarbeit 

(1) Die Bachelorarbeit wird in der Regel zu
einem freien Thema geschrieben. Die Arbeit
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soll 40 Seiten nicht überschreiten. Sie kann in 
einem Vertiefungsseminar geschrieben wer
den. In diesem Fall entfällt zugunsten der Ba
chelorarbeit die Notwendigkeit des Leistungs
nachweises in der jeweiligen Vertiefungsver
anstaltung. Das Thema der Bachelorarbeit wird 
vom Betreuer der Arbeit ausgegeben und dem 
I:irüfungsausschuss mitgeteilt. 

(2) Das Thema der Arbeit der Tag der Ausga
be und der Name des Betreuers sind akten
kundig zu machen. Die Bearbeitungszeit be
trägt 6-8 Wochen, sie kann im Einzelfall auf
begründeten Antrag vom Prüfungsausschuss
verlängert werden. Die Arbeit muss fristgemäß,
spätestens 3 Wochen vor dem Termin der
Bachelorprüfung beim Prüfungsamt einge
reicht werden. Bei Versäumnis der Frist wird
die Arbeit vom Prüfungsausschuss mit "nicht
ausreichend" (5,0) bewertet.

(3) Eine mit "nicht ausreichend" bewertete
Bachelorarbeit kann mit anderer Themenstel
lung einmal wiederholt werden.

(4) Die Bachelorarbeit ist in der Regel inner
halb von drei Wochen nach Abgabe von einem
Gutachter und einem Zweitgutachter zu bewer
ten. Gutacher werden gern.§ 10, Abs. 1 und 2
bestellt. Die Bewertung der Bachelorarbeit
erfolgt gemäß §19 Abs. 3, 4 und 5. Die Bache
lorarbeit ist mit 9 ECTS-Punkten bewertet.

§17
Anmeldung und Zulassung zur 

Abschlussprüfung 

(1) Zur Abschlussprüfung kann nur zugelassen
werden, wer

1. die unter § 13 Abs. 5 - 11 und § 16 ge
nannten Leistungen erbracht hat,

2. Einen mind. 3-monatigen Auslandsaufent
halt gern. § 15 absolviert hat,

3. in dem gleichen oder in einem vergleichba
ren Studiengang seinen Prüfungsanspruch 
nicht endgültig verloren hat. 

(2) Der Antrag auf Zulassung zur Abschluss
prC1fung ist unter Beifügung der Nachweise
schriftlich über das Prüfungsamt an den Vor
sitzenden des Prüfungsausschusses zu stel
len. Über die Zulassung entscheidet der Vor
sitzende des Prüfungsausschusses.

(3) Studierende, die bereits an einer anderen
wissenschaftlichen Hochschule Kulturwissen
schaften oder ein gemäß § 7 entsprechendes
Fach studiert haben, können zur Abschluss
prüfung der Viadrina nur zugelassen werden,
wenn sie mindestens zwei Semester im Stu
diengang Kulturwissenschaften an der Viadri-
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na eingeschrieben gewesen sind und an der 
l<ulturwissenschafl\ichen Fakultät mindestens 
sechs Leistungsnachweise erbracht l1aben. 
Über Ausnahmeregelungen entscheidet der 
Prüfungsausschuss. 

(4) Die Anmeldung zur Abschlussprüfung er
folgt in der Regel im 6., spätestens aber im 7.
Fachsemester. Über Ausnahmen entscheidet
der Prüfungsausschuss.

(5) Die Abschlussprüfung wird zum Ende des
6. Semesters abgelegt. Wird die Prüfung nicht
bis zum Ende des 7. Semester abgelegt, gilt
sie als einmal nicht bestanden.

§ 18
Art der Abschlussprüfung 

(1) In der Prüfung soll der Kandidat nachwei
sen, dass er die fachlichen und methodischen
Voraussetzungen für die Erlangung des Ba
chelorgrades erfüllt. Die mündliche Abschluss
prüfung wird zu je einem Thema aus den Mo
dulen 1 b, 2b und 3b abgelegt. Über die Zuläs
sigkeit von Themen aus den Modulen 4b und 7
entscheidet der Prüfungsausschuss. Die Ba
chelorarbeit kann Gegenstand eines Teils der
mündlichen Prüfung sein.

(2) Die Abschlussprüfung wird vor mindestens
zwei, höchstens drei Prüfern (Kollegialprüfung)
abgelegt.

(3) Die Prüfung dauert in der Regel mindes
tens 60, höchstens 90 Minuten. Sie wird mit
einer Note entsprechend § 13 Abs. 3, 4 und 5
bewertet. Sie ist mit 3 ECTS-Punkten bewertet.

(4) Die wesentlichen Gegenstände und Ergeb
nisse der Prüfung sind in einem Protokoll fest
zuhalten. Das Ergebnis der Prüfung ist dem
Kandidaten jeweils im Anschluss an die Prü
fung bekannt zu geben.

(5) Eine nicht bestandene Abschlussprüfung
kann höchstens einmal wiederholt werden und
zwar frühestens drei, spätestens sechs Monate
nach Ablauf des Prüfungsverfahrens. Eine
zweite Wiederholung ist nur in besonderen
Ausnahmefällen auf Antrag innerhalb einer
Frist von weiteren sechs Monaten zulässig.
Über den Antrag entscheidet der Vorsitzende
des Prüfungsausschusses. Fehlversuche an
anderen Hochschulen sind anzurechnen. Wird
die Abschlussprüfung bei der zweiten Wieder
holung nicht bestanden, ist sie endgültig nicht
bestanden.

(6) Maximal drei Angehörige der Hochschule
können außer den Prüfern und den Kandida-·
ten bei der Prüfung mit Zustimmung der Kan-
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didaten anwesend sein. Die Zulassung er
streckt sich jedoch nicht auf die Beratung und 
die Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse an 
die Kandidaten. 

§ ·19
Bildung der Gesamtnote und Bewertung 

der Prüfungsleistungen 

(1) Die Bachelorgesamtnote setzt sich aus
dem Durchschnitt der Noten der benoteten
stuclienbegleitenden Leistungsnachweise, der
Bachelorarbeit und der Note der mündlichen
Abschlussprüfung zusammen.
Die Bachelorarbeit und die mündliche Ab
schlussprüfung müssen mit mindestens "aus
reichend" (4,0) bestanden werden.

(2) Das Zeugnis der Abschlussprüfung enthält
die Gesamtnote und einen Vermerk, dass vom
Sprachenzentrum Nachweise über den erfolg
reichen Abschluss von Unicert II (der allge
meinsprachlichen Ausbildung) in zwei leben
den Fremdsprachen ausgestellt wurden.

(3) Für die Bewertung der Prüfungsleistungen
und für Bachelorgesamtnote sind folgende
Noten zu verwenden:

( 4) Zur differenzierten Bewertung der Prü
fungslelstu ngen ist es möglich, Zwischenwerte
durch Erniedrigen oder Erhöhen der einzelnen
Noten um 0,3 zu bilden; die Noten 0,7; 4,3, 4,7
und 5,3 sind dabei ausgeschlossen.

(5) Ist in der Abschlussprüfung eine Gesamt
leistung als Durchschnitt von Einzelleistungen
oder Einzelbewertungen zu bewerten, so ist
die Note der Gesamtleistung wie folgt festzu
setzen:
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bei einem Durchschnitt 
bis ·J ,5 ::: sehr gut 
bei einem Durchschnitt 
von ·J ,6 bis 2,5 ::: gut 
bei einem Durchschnitt 
von 2,6 bis 3,5 == befriedigend 
bei einem Durchschnitt 
von 3,6 bis 4,0 ::: ausreichend 
bei einem Durchschnitt 
Ober 4,0 = nicht ausreichend. 

Bei der Bildung der Einzelnoten und der Ge•• 
samtnote wird nur die erste Dezimalstelle hin
ter dem Komma berOcksichtigt; alle weiteren 
Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 

(6) Die Bachelorgesamtnote setzt sich aus der
Gesamtnote der studienbegleitenden Leis
tungsnachweise (Module 1-4 und ggf. 7), der
FremdsprachenabschlOsse, der Bachelorarbeit
und der Abschlussprüfung zusammen. Die
Gesamtnote wird wie folgt ermittelt:

50% studienbegleitende Leistungsnachweise 
20% FremdsprachenabschlOsse 
15% Bachelorarbeit 
15% Bachelorprüfung 

Die Noten der einzelnen Module wird für die 
Module 1 a, 1 b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a und 4b und 
ggf. 7 durch den Durchschnitt der Noten der 
eingereichten Leistungsnachweise, in den 
Modulen 5b und 6b durch die Noten für den 
Abschluss Uhicert 11 (Allgemeinsprachliche 
Ausbildung) ermittelt. 

(7) Die Umrechnung deutscher Noten in
ETCS-Noten erfolgt entsprechend der von der
Kultusministerkonferenz beschlossenen „Rah
menvorgaben für die Einführung von Leis
tungspunktsystemen und die Modularisierung
von Studiengängen" vom 15. September 2000
in der Fassung vom 22. Oktober 2004.

§ 20
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, 

Ordnungsverstoß 

(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit "nicht
ausreichend" (5,0) bewertet, wenn der Kandi
dat zu einem Prüfungstermin ohne triftige
Gründe nicht erscheint oder wenn er nach
Beginn der Prüfung ohne triftige Gründe von
der Prüfung zurücktritt.

(2) Die für den ROcktritt oder das Versäumnis
geltend gemachten Gründe müssen dem Vor
sitzenden des Prüfungsausschusses unver
züglich schriftlich angezeigt und glaubhaft
gemacht werden. Bei Krankheit des Kandida
ten ist ein ärztliches Attest vorzulegen. Werden
die Gründe anerkannt, so wird ein neuer Ter
min anberaumt.
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(3) Versucht der f<andidat, das Ergebnis seiner
Prüfungsleistungen durch Täuschung oder
Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu 
beeinflussen, gilt die betreffende PrC1fungsleis
tung als mit "nicht ausreichend" (5,0) bewertet.
Ein Kandidat, der den ordnungsgemäßen Ab
lauf der Prüfung stört, kann von dem jeweiligen
Prüfer oder Aufsichtführenden von der Fortset
zung der Prüfungsleistung ausgeschlossen
werden; in diesem Fall gilt die betreffende
PrOfungsleistung als mit "nicht ausreichend"
(5,0) bewertet. In schwerwiegenden Fällen
kann der Prüfungsausschuss den Kandidaten
von der Erbringung weiterer PrOfungsleistun
gen im Studiengang Bachelor of Arts (Kultur
wissenschaften) ausschließen. Dies gilt insbe
sondere für den Fall der Täuschung bei der
Anfertigung von Seminar- und Bachelorarbei
ten. Als schwerwiegende Fälle gelten in der
Regel mindestens zwei gravierende Täu
schungsversuche.

(4) Hat der Kandidat bei einer Prüfung ge
täuscht und wird diese Tatsache erst nach
Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so
kann der Prüfungsausschuss nachträglich die
Noten für diejenigen Prüfungsleistungen, bei
deren Erbringung der Kandidat getäuscht hat,
entsprechend berichtigen oder die Prüfung
ganz oder teilweise für »nicht bestanden« er
klären.

(5) Plagiate sind aktenkundig. zu machen. Im
ersten Fall ergeht eine schriftliche Verwarnung
mit der Androhung d_es Verlustes des Prü
fungsanspruches im Wiederholungsfall. Wird
einem Studierenden danach ein weiteres Pla
giat nachgewiesen, so wird der betreffende
Studierende von der Erbringung weiterer Prü
fungsleistungen ausgeschlossen.

(6) Der Kandidat kann innerhalb von vier Wo
chen verlangen, dass die Entscheidungen
nach Abs. 1 bis 5 vom Prüfungsausschuss
überprüft werden. Entscheidungen zuunguns
ten des Kandidaten sind dem Kandidaten un
verzüglich schriftlich mitzuteilen, zu begründen
und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu ver
sehen.

§ 21
Zeugnis 

(1) Über die bestandene Abschlussprllfung ist
innerhalb von vier Wochen ein Zeugnis auszu
stellen, das die Gesamtnote und einen Nach
weis über den erfolgreichen Abschluss der
Anforderungen des Studiums in den einzelnen
Modulen enthält.

(2) Ist die Abschlussprüfung nicht bestanden
oder gilt sie als nicht bestanden, so erteilt der
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Vorsitzende des Prüfungsausschusses eiern 
f(andiclaten hierüber einen schriftlichen Be
scheid, der auch darüber Auskunft gibt, ob und 
innerhalb welcher Frist die Abschlussprüfung 
wiederholt werden kann, 

(3) Der Bescheid über die nicht bestandene
Abschlussprüfung ist mit einer Rechtsmittelbe
lehrung zu versehen.

§ 22
Bachelor-Zeugnis 

(1) Das Zeugnis über die Bachelorprl:1fung
enthält:

- die Gesamtnote
- die Note der mündlichen Prüfung

die Note der Bachelorarbeit
- den Notendurchschnitt der studienbeglei

tenden Leistungsnachweise in den Modu
len 1 a, 1 b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a und 4b und
ggf. 7.

- die Bewertung der Fremdsprachenkennt
nisse in den gewählten Fremdsprachen
(Modul 5b und 6b)

(2) Eine Anlage zum Zeugnis enthält:

Institution und Art der Leistungserbringung
im Modul 7: Praxisrelevante Fertigkeiten

- Ort und Art des Auslandsaufenthaltes
- die für das Studium gewählten Disziplinen

(Module 2a/b und 3a/b)

(2) Es wird ein Diploma Supplement ausge
stellt.

(3) Auf Antrag des Kandidaten ist in einem
Beiblatt zum Zeugnis die Notenverteilung des
jeweiligen Prüfungsjahrganges anzugeben.

(4) Das Zeugnis trägt das Datum des Tages,
an dem die letzte Prüfungsleistung erbracht
worden ist.

(5) Das Bachelor-Zeugnis wird vom Dekan der
Kulturwissenschaftlichen Fakultät und dem
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unter
zeichnet und mit dem Siegel der Universität
versehen.

(6) Auf Wunsch kann das Bachelor-Zeugnis
zusätzlich in englischer Sprache ausgestellt
und statt der englischen die lateinische Be
zeichnung Bacca\aureus Artium verwendet
werden.

§ 23
Bachelor"Urkunde 

(1) Gleichzeitig mit dem Zeugnis wird dem
Kandidaten die Bachelor-Urkunde mit dem
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Datum des Zeugnisses ausgehändigt. Darin 
wird die Verleihung des Grades eines Bache
lors of Arts bzw, Baccalaureus Artium beur
kundet. 

(2) Die Urkunde wird vom Dekan und dem
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unter
zeichnet und mit dem Siegel der Universität
versehen.

§ 24
Einsicht in die Prüfungsakten 

Nach Abschluss des Prüfungsverfahrens wird 
eiern Kandidaten auf Antrag innerhalb eines 
Jahres Einsicht in die Protokolle der Ab
schlussprüfung gewährt. 

§ 25
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 01.10,2007 in Kraft. Die 
Prüfungs- und Studienordnung für den Stu
diengang Bachelor of Arts „Kulturwissenschaf
ten" vom 23.10.2002 in der Fassung vom 
23.10.2003 tritt zum 30.09.2012 außer Kraft. 
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